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von einem anderen Biſchof die Weihen U empfangen, ſo bleibt dieſe
Licenz In eltung, auch wenn der Biſchof welcher ſie gegeben, Unter  2  2
deſſen geſtorben. Derartige Licenzen ſind gratiae ACtae und bren
mit dem Tode nicht auf Alles andere über déelegatio. 168 AINI-

plius integra. c(ommunis ſind grandes 88U8S CXtTa Vlamn  —*
Das Geſagte dürfte genügen, darzuthun, daſs die Behauptung des

Herrn K., meine „Ausführungen“ 613 ff.) „entſprächen
den Beſtimmungen des canoniſchen Rechtes nicht“ 324

keineswegs erwieſen iſt Die zuverſichtliche Behauptung des
Herrn 2 „unſere Auffaſſung entſpricht der allgemeinen ehre
der Canoniſten und Rechtslehrer“ 328) bedarf ſehr einer Unter
ſcheidung ſie entſpricht allerdings In der Unterſcheidung zwiſchen all
gemein ertheilten Vollmachten und Delegationen für einzelne Per
ſonen und Fälle; hierüber beſteht aber zwi  en ihm und mir keine
Meinungsverſchiedenheit. In der Auffaſſung der Begriffe GCxXeCutor
necCessarius und vOluntarius,. gratia facta und facienda entſpricht
aber ſeine Auffaſſung keineswegs der Lehre der Canoniſten und dies
iſt der Kernqunkt un dieſer rage

Zum Schluſſe ſei noch bemerkt, daſs folgender Satz mit einem
gewif ſen zweifelnden Ton be emdet „Für die gegentheilige
Meinung führt der Verfaſſer des Artikels als Beweis Pirhing an,

welcher un ennem Jus Cal! die facultas AsSsistendi matrimonio Uunter
den gratiae factae anführen Nachdem ich
die betreffende Stelle Qus Pirhing wortwörtlich un dieſer Zeitſchrift
gebracht und genau tiert habe „Jus Canhoniéeum 13 decret.
tit. SeCet. 75 —5 190. (1899. 617), H. v 2 ſich eu
überzeugen können, ob Pirhing die ACuUltas AsSistendi matrimonio
Unter den gratiae factae wirklich anführt, oder „anführen ſol

Innsbruck. Hofmann 8

(Proteſtantiſche Trauung.) In einer Stadt Oeſter⸗
reich  8  / wo das Tametsi verkündet iſt, wurde die katholiſche Germana
mit einem Proteſtanten nur proteſtantiſch getraut. Später verließ ſie
denf(n und mit Ennent angeſehenen Bürger, von dem Niemand
wuſste, daſs nicht ihr rechtmäßiger Ehegatte ſei Die Trennung
von ihm ware geradezu ein scandalum. hätte auch andere Schw

ierig⸗
keiten, da ereits das ganze Vermögen der Germana Imdes Bürgers

(C jetzt, wie eine katholiſche Ehe eingehen? Das Staats
geſe iſt dagegen, hält die frühere Ehe, da der Proteſtant noch lebt,
aufre t, „da Ehen von Katholiken unauflöslich ſind“ Die 1
aber erklärt die rühere Verbindung als Concubinat. Germana will
U Oſtern beichten, beide wollen eiraten; ſie räg den Beichtvater,
was 3 un ſei Dieſer überlegt: Soll Germana eine Zeit lang
nach Ungarn gehen, dort ſich vom rüheren Proteſtanten ſcheiden
laſſen und dann in Oeſterreich katholiſch heiraten?



er ſie ann als Bigamiſtin dem Geſetze verfallen. oll
und kann man kirchliche Vollmachten erlangen 3zu einer heimlichen
Trauung? ber eS kann doch eékannt werden, da der Proteſtantnoch eht Was dann? Der Beichtvater iſt rathlos und läſst Germana
ein anderesmal wieder ontmen. Was ſoll EL ihr rathen?Im vorliegenden Falle ſtehen olgende Punkte außer ZweifelDie mit dem Proteſtanten eingegangene Ehe iſt wegenAußerachtlaſſung der IM CaD Pametsi vorgeſchriebenen Orm nichtig;
enn nicht etwa n jener Stadt hon bei der Verkündung des CAaD
Pametsi eine proteſtantiſche Gemeinde beſtand, und das ſcheint Aus
geſchloſſen.

2 hr jetziges Zuſammenleben mit dem Katholiken iſt ein
einfacher Concubinat, der aber nach außen hin als ſolcher völligunbekannt und für eine rechtmäßige Ehe gehalten wir

Trennung würde außer dem Verluſt des 9  en Namens
Aergernis Erregen und das Vermögen der Germana in Gefahrbringen Vermeidung des Aergerniſſes der Gläubigen, zeitliches und
ewiges Wohl der betreffenden erſonen verlangen gebieteriſch, eine
wirkliche Ehe zu ermöglichen. Ein kirchliches Hindernis nich
entgegen, wohl aber eln ſtaatliches. Was iſt 3u machen?

Das ſuchen Um eine gerichtliche Trennung der Civilehe iſt In
unſerem Falle rlaubt, da 10 ni als Löſung eines unerlaubten
Bundes verlangt wird; aber die Folgen Großes Aergernis imM
Volke und Verluſt des Uſe waären unausbleiblich. Geſchäheaber, wie Im CASUS angedeutet, die Verhandlung n Ungarn, 10
önnten jene Folgen iellei behoben werden, aber würde dadurch
auch die Gefahr von dem öſterreichiſchen Geſetze Bigamie
belangt 3u werden, beſeitigt?

So bleibt ni übrig, als da  8  —2 Ittel einer geheimen Ehe,
oder beſſer geſagt, eines geheimen Eheabſchluſſes. Cit Bewilligung
des 0 iſt Unter gewiſſen Umſtänden und beſtimmten Be
dingungen Qus ſchwerwiegenden Gründen eine heimliche Ehe matri-
monium cConscientiae. nach kirchlichen Grundſätzen rlaubt Umſomehr
darf der Bifchof einen geheimen Abſchluſs einer Ehe geſtatten,die von den Gläubigen al 3u Recht beſtehend chon längſt betrachtetwird Selbſtverſtändlich chließt die biſchöfliche Erlaubnis die Dispens
von der proclamatio bannorum Iun ſich IM Uebrigen mu die
kOrma Pridentina gewahrt leiben er dem Pfarrer oder dem
vom Pfarrer, reſpective vom Biſchof delegierten Beichtvater müſſen
zwei zuverläſſige Zeugen, auf deren Verſchwiegenheit man bauen
kann, zugezogen und der Trauungsac unt Geheimarchiv niedergelegt
werden. Die Gründe für die erbetene Dispens ſind ſo ſchwerwiegendund wichtig, daſs man eine Verweigerung des Biſcho nicht 3ufürchten braucht Um auch jede orge bezüglich eines Conflictesmit der Civilgewalt wegzuräumen, bitte den Biſchof NuUL cCon
fidentiell die nöthigen Vollmachten. Angenommen aber, der Fall
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ware 0 geſtaltet, daſs des Biſchofs Intervention nicht rbeten oder
rhofft werden dürfte, was dann? Ohne rage kann der Pfarrer,
b die Giltigkeit betrifft, ſelbſt eſorgen oder dazu einen
Prieſter delegieren; von der dreimaligen Eheverkündigung kann EL
freilich nicht dispenf ieren, wohl aber die Epikie anwenden. Alph
VI II —

Unter ſolchen ſchwierigen Umſtänden iſt und muſs manches
erlaubt ſein, was ſonſt Urchau verboten QAre Die Ausführung
ordert Klugheit und Discretion. Vielleicht könnte eln dem rau
paar Uunbekannter Prieſter delegiert werden, der V Iun einer Ordens
kirche Unter Zeugenſchaft zweier Ordensperſonen, die ebenſa den
Brautleuten unbekannt ſind, die Copulation ornähme. Der Trau⸗—
ſchein käme dann in die ande des farrers, der un ſeinen
üchern einen für ſich und ſeine Nachfolger hinreichenden Hinweis
notieren würde. Da ſei nur elnn Beiſpiel; einfacher würde ſich die
Sache an Ort und Stelle ſe beſorgen laſſen. Nach unſerer An
ſicht iſt das Bekanntwerden kaum 3u fürchten, da eS IMR eigenen
Intereſſe der Eheleute legt, alles verborgen halten. Zu einer
age Bigamie wird kein Anlaſs ſein, da 10 nach außen hin
nichts verändert iſt

Es leiben noch einige Schwierigkeiten bezüglich der Legitimität
und des Erbrechtes der etwa 3u erwartenden Kinder vor dem bürger⸗
lichen Geſetze; doch kommt Zeit, ommt Rath, für jetzt gandel
ſich nUL AUm Sicherſtellung der In großer Gefahr ſchwebenden Seelen.

Valkenburg. Stentrup.
Beichte einer rau und daraus reſultierende

Pflicht des Beichtvaters. Albert, der ſich nda  en verheiraten
will, beichtet dem Neoconfeſſarius Juvenal Unter anderem, daſs - ſich
mit ſeiner Braut Silvia öfters verſündiget habe ald darauf erſchein
Silvia im Beichtſtuhl; dieſe macht von den mit Albert begangenen
Sünden gar keine Erwähnung, wohl aber hekennt ſie, daſs ſie mit
einem anderen Mann, den Uir Richard nennen wollen, fleiſchlichen
Umgang gehabt, was ſie ihrem Bräutigam verheimlicht habe

Was muſs Juvenal In Bezug auf die Beichte der
Silvia hun, UM ſeiner Pflicht als Beichtvater (als Richter,
als Lehrer und als Arzt Genüge 3U leiſten? Die  8 wird ſich
ergeben, venn Wwir die drei folgenden Fragen beantworten Wie
Oll Juvenal die Pönitentin ausfragen, ihr Bekenntni ſowohl
hinſi der verſchwiegenen, als auch der gebeichteten Sünden 3
ergänzen? II elche Verpflichtungen ſoll EL der Silvia wegen ihrer
Uiit Richard begangenen Sünden NIferlegeu? III Darf EL derſelbendie Abſolution ertheilen?

Antwor 3 Uu Frage Was die Sünden etri welche
Silvia mit ihrem Verlobten begangen hat, muſ Juvenal große Vor
ſicht anwenden, nicht das Beichtſiegel 3u een * darf daher


